
Beschluss: 

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen entscheidet über den Antrag der Fraktion B90/Grüne, 

der den nachfolgenden Wortlaut hat: 

Der Rat der Stadt Hückeswagen möge beschließen: 

1. Die Stadt Hückeswagen tritt der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land NRW und den 

in der Vereinbarung genannten Krankenkassen zur Übernahme der 

Gesundheitsversorgung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach 

§264 Absatz 1 SGB V in Verbindung mit §§1,1a Asylbewerberleistungsgesetz in 

Nordrhein-Westfalen bei. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zur Einführung der 

Gesundheitskarte für Geflüchtete einzuleiten. 


